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KHZG – Sichtweise eines Leistungserbringers



KHZG § 19 Nummer 1 bis 11  Förderungsfähige Vorhaben 



 Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) wird mit 3 Mrd. EUR über die 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ausgestattet. (70% der Investition)

 Die Länder und/oder die Krankenhausträger übernehmen 30 Prozent der 
jeweiligen Förderkosten (Gesamt 1,3 Mrd. EUR).

 Das Fördervolumen für die Berlin Krankenhäuser wird auf ca. 215 Mio. € 
geschätzt.

 Entsprechend dem Marktanteil (30%)  stehen für Vivantes ca. 63 Mio. € 
bereit.

 Länderübergreifende Vorhaben können über den KHZF gefördert werden.

 Vorhaben an Hochschulkliniken können mit bis zu 10% des Fördervolumens 
des jeweiligen Landes gefördert werden.

KHZG FÖRDERVOLUMEN

1,3 Mrd. €

60 Mio. €

Summe 4,3 Mrd. €

Bund Land/Träger

3 Mrd. €

1,3 Mrd. €

Berlin

215 Mio. €

63 Mio. €



Förderrichtlinie : Art und Umfang der Förderung

 Fördermittel werden als Projektförderung gewährt. Maßnahmen dürfen frühestens am 2. September 
begonnen haben ( §14a Abs. 5 Nr. 1 KHG und §1 Abs. 2 KHSFV, Teilvorhabenförderung )

 Als förderfähig anerkannt werden technische und informationstechnische Maßnahmen einschließlich 
Beratungsleistungen bei der Planung, Ausschreibung, Beschaffung, personelle Maßnahmen 
einschließlich Schulungskosten, räumliche Maßnahmen, Beschaffung von Nachweisen nach §25 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 KHSFV ( z. Bsp. vorprüfende IT Dienstleister )

 Als förderfähig anerkannt werden Investitionskosten für Entwicklung, Beschaffung, Errichtung und 
Erweiterung sowie für den initialen Betrieb für bis zu 3 Jahre oder Subsciptionskosten für 3 Jahre

 Personelle Maßnahmen und anteilige Personalkosten die im KH entstehen sind förderfähig sofern sie im 
unmittelbaren und direktem Sachzusammenhang mit der Entwicklung, der Wartung / Pflege bzw. 
Abschaltung von geförderten Informations- und Kommunikationstechnologien stehen

 Fördermittel werden auch gewährt für Tilgung, Zinsen, Verwaltungskosten für aufgenommene Darlehen, 
dazu werden spezielle KfW Darlehenprogramme aufgelegt

 Es gelten die Vorgaben des Vergaberechtes

 15% Anteil ISMS Kosten je Fördervorhaben oder als Querschnittskosten unklar !!!



KHZG – Das Volumenparadox

1. Bsp. KHZG Fördervolumen: Förderzeitraum 1.1.2021 bis 31.12.2024

-    4 Jahre, ca. 63 Mio. €
- 16 Mio. € / Jahr

2. Beispiel Digitalisierung / IT IST Budget Mustereinrichtung

- 25 Mio. € / Jahr
- davon 55 % Sachkosten, 20% Personalkosten, 25% Investitionen
- 80 VKs IT

3. Zuwachs durch KHZG Förderung

- > 60% pro Jahr über 4 Jahre
- entspricht einem VK Aufbau von 48 VK
- Investitionskostenzuwachs 6.5 Mio. €
- Sachkostenzuwachs 14 Mio. € 

- Folgekosten ab 2025, interne und externe Kapazitäten ab 2021



Antragsverfahren – Antragssets - Zuschnitt der Anträge

Frage : ein Containerantrag pro FTB  vs.  n Anträge pro FTB thematisch geclustert ?

Frage : Subanlagen zu den offiziellen FTB bezogenen Anlagen Hauptantrag ?

Detailierungstiefe der Anträge

Bedarfsmeldung Hauptantrag Anhang x

 

1. Zweck, Notwendigkeit und inhaltliche Ziele 

Wegen der intersektoralen strukturellen Gegebenheiten im Unternehmen und der großen Präsenz im 
Berliner Gesundheitsmarkt beschäftigt Vivantes die digitale Entwicklung der unterschiedlichen 
Sektoren und deren Vernetzung im besonderen Maße. Vivantes betreibt Einrichtungen 
unterschiedlicher Sektoren (ambulant, stationär, teilstationär, vor- und nachstationär) und begleitet 
Patienten somit über den gesamten Behandlungsprozess.  
Der Patient wird zukünftig eine aktivere Rolle im Gesundheitswesen einnehmen als bisher. Er wird 
sich vom Medizinkonsument zum Medizinmitentscheider entwickeln und damit vom passiven 
Subjekt zum handelnden Objekt werden. Dies bedeutet zwangsläufig den Patienten als wesentlichen 
Träger, Vermittler und Wissensträgerstärker in das Behandlungsgeschehen einzubeziehen  um 
dadurch für jeden im Behandlungskontext beteiligten Behandler und Entscheider notwendige 
Informationen, Daten, Befunde, Abläufe u.ä. zeitnah, orts-, einrichtungs- und personenunabhängig 
zur Verügung stellen zu können. 
Vivantes bereitet sich auf diesen Wandel vor und baut deshalb entsprechende digitale 
Patientenservices und Portallösungen auf, die den Patienten mit seiner neuen Rolle in den 
Mittelpunkt stellen, direkt adressieren und in den gesamten Behandlungsprozess digital einbinden. 
Der gesamte Behandlungsprozess soll für den Patienten möglichst transparent gestaltet und seine 
Teilhabe und Mitwirkung gestärkt werden. Neben den medizinischen Zielen und die durch den 
Patienten nutzbaren digitalen medizinischen Services soll auch das Komforterleben in seiner 
jeweiligen speziellen Krankheitssituation deutlich verbessert werden. Möglichkeiten der 
Inhousenavigation zur besseren Orientierung,  Tagesablauf- und Termintransparenz zur Teilhabe, 
webshop Angebote und digitale Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten wie im privaten 
Umfeld ……   
Als Teilprojekt des Gesamtvorhabens wird eine Lösung eingeführt mit dem der/die Patient*in  den 
Aufnahmeprozess ähnlich einem check-in am Flughafen selbst organisieren und durchführen kann. 
Dazu stattet Vivantes die wesentlichen Aufnahmeplätze  adm. Aufnahme, Kreis saal, 
Komfortstationen, Notaufnahmen etc. )  an 4 Standorten mit sogenannten Patiententerminals aus. 
An den Patiententerminals hat der Patient die Möglichkeit seine Krankenhausaufnahme weitgehend 
selbständig durchzuführen. Dies schließt sowohl die Verwendung seiner im Rahmen der digitalen 
Vorbereitung der Aufnahme zu Hause erstellten Dokumente ebenso mit ein wie die Abwicklung des 
stationären verwaltungstechnischen Aufnahmevorgangs inklusive der Erstellung der für die 
Behandlung notwendigen Organisationsmittel und der Vertragsdokumente. Die Steuerung einer 
eventuell noch notwendigen beratenden Anschlussaufnahmeunterstützung wird über ein digitales 
Warte- und Aufrufsystem gesteuert. Die datentechnische Integration entlang des gesamten self -
service Aufnahmeprozesses von und zu den klinischen Primärsystemen wird sichergestellt. 
  

 

 

2. Herzustellende Eigenschaften („Erfolgsparameter“) 

 

- Komfortabler onboardingprozess 
- Vorbereitendes digitales Aufnahmemanagement durch den Patienten selber  im häuslichen 

Umfeld 
- Patienten-self-checkin in der Krankenhausaufnahme, den Ambulanzen und Rettungsstellen 

durch Nutzung von dafür bereitgestellten Patiententerminals  

Anhang zum Anhang x

Kostengruppe Maßnahme Kalkulation Nachweis Betrag

Technische und 
informationstechnische Maßnahmen

Beratungsleistungen bei der Planung

Personelle Maßnahmen und 

Räumliche Maßnahmen

Beschaffung von Nachweisen

Sonstige Kosten

Kosten zum Anhang x

4.3.2.1. Fördertatbestand 2a: Patientenportal, Digitales Aufnahmemanagement Status Maßnahme / System aktueller Stand

MUSS

es den Patientinnen und Patienten oder deren vorgelagerten Leistungserbringern 
ermöglichen, Termine für ambulante Versorgungsleistungen (u.a. Untersuchungen im
Rahmen der Vor- und Nachsorge), online zu vereinbaren sowie für die teil- und vollstationäre 
Behandlung online anzufragen und abzustimmen. Dies schließt Leis tungen
der spezialärz tlichen Versorgung (ASV) im Krankenhaus  nach § 116b SGB V mit ein,

bereits erledigt

sam edi-Aufruf  wird in die 
Patie ntenserviceapp integrie rt

MUSS
es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, eine Anamnese digital von zu Hause
aus durchzuführen, in Planung

über die Patie ntenapp können 
Dokumente  bilate ral  ausge tauscht und 
dem Fall  zugeordne t we rde n

MUSS

es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, ihre Behandlungsunterlagen sowie
weitere zur Aufnahme und Behandlung relevante Daten und Unterlagen, insbesondere
den bundeseinheitlichen Medikationsplan (Barcode-Scan zur strukturieren 
W eiterverarbeitung), vorab online hochzuladen, oder im Rahmen einer vom Patienten oder 
der
Patientin digital  erteilten temporären Berechtigung (Consent) den Zugriff auf diese
Daten (z. B. in einer existierenden elektronischen Akte) durch den Behandler ermöglichen,

in Planung bzw. 
heute schon 

über die 
samedi 

Patientenakte 
möglich

ist möglich wenn zum Patient ein Fall 
angele gt wurde . A lternativ kann die  
sam edi lösung dafür genutzt we rden

MUSS

es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, online Antworten zu den häufigsten
Fragen eines Krankenhaus-Aufenthalts zu finden,

bereits erledigt

über den Vivantes-Internetauftritt he ute 
schon m ögl ich. Die Patientenapp 
e rm öglicht eine dem  jwe il igen konkrete n 
Krankheitsstaus und Aufenthal tsstaus  
adjusti erte Infoabfrage übe r in  der App 
ve rfüpgbare Vivantes  Infos ode r in den 
V ivantes Räumlichke iten über das 
e inscanne n von QR Codes

MUSS

es vorgelagerten Leistungserbringern ermöglichen, Überweisungsscheine bereits
vorab online der Klinik zukommen zu lassen,

bereits erledigt

V ivantes kann heute schon über sam edi 
Einweisungsbuchungen empfangen. Der 
Rollout und das Customizing muss aber 
h ierfür noch e rfolgen. 
Dienstleistungsaufwe ndungen sind da für 
zu kalkulieren

MUSS
es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Aufnahmemanagements ermöglichen,
den Patientinnen und Patienten Nachrichten schicken zu können,

MUSS
es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Aufnahmemanagements ermöglichen,
eine Anamnese auch digital in der Klinik vorzunehmen,

MUSS

Schnittstellen zu bes tehenden KIS und/ oder ERP-Sys teme vorweisen, sodass  die digital 
erfass ten Daten der Patientin / des Patienten auch für nachgelagerte organisatorische 
Prozesse, sowie Prozesse der Ressourcenplanung (z . B. Personalplanung oder
Bettenmanagement) automatisch und interoperabel zur Verfügung stehen.

KANN
es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, mittels  Chatbots ihre Anamnese 
aufzunehmen oder Rückfragen an das  Aufnahmemanagement zu stellen,

KANN
es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, relevanten Dokum enten rechtskonform digital 
zuzus timmen,

KANN
es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, mittels  Online-Check-In Terminals
auch digi tal im Klinikum  vor Ort aufgenommen zu werden,

KANN

es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, ihre Daten, beispielsweise generiert
durch (sensorbas ierte) Wearables , Smart Devices oder Smartphone-Apps, in das digitale 
Patientenportal  der betreffenden Klinik hochzuladen, bzw. den Zugriff darauf mittels einer 
digital erteilten temporären Berechtigung (Consent) einzuräumen, zu
speichern sowie zu löschen, bzw. den Zugriff z. B. auf existierende Patientendaten/ 
Dokumente im Rahmen einer tem porären Patientenbewilligung (Consent) zu ermöglichen 
und zu speichern sowie zu löschen,

KANN
es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, die Daten der Patientinnen
und Patienten, generiert durch (sensorbasierte) Wearables, Sm art Devices oder
Smartphone Apps in s trukturierter Form abrufen zu können. 

KANN
es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, bereits vorab online über gewünschte
Service- und Wahlleistungen (z . B. Einzelzimmer) während ihres Aufenthaltes zu 
entscheiden,

KANN
es pflegebedürftigen Patientinnen und Patienten ermöglichen, ihre Einwilligung zu geben, 
dass für das Aufnahmemanagement relevante Daten durch Pflegediens te oder
Pflegeheime übermittelt werden dürfen

Anforderungscheck



KHZG – Kreis der Beteiligten – Handwerk PMO

 ISB / DS EinkaufApotheke MGT FM / Bau

 IT / Dig

 GF

Bedarfsmeldung

 Ärzte

 Pflege



KHZG – Digitaler Reifegrad Wer macht was ?

Marburger Bund und bvitg erarbeiten eine gemeinsame 
Checkliste zum Digitalisierungsgrad von 
Krankenhäusern

GMDS gründet Konsortium „Digitale Zukunft Krankenhaus“
04.01.2021
Pressemitteilungen

    Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) e. V. gründet Konsortium 
mit den akademischen Partnern Hochschule Osnabrück, Universität Leipzig, Wilhelm Büchner Hochschule, Fraunhofer 
ISST sowie mit Praxispartnern.
    Grundlage für das neue Digitale Reifegradmodell sind anerkannte Modelle, die in einer vorangegangenen Analyse 
kategorisiert und hinsichtlich ihrer Passfähigkeit für die deutsche Krankenhauslandschaft eingeschätzt wurden und 
Anwenderinnen und Anwender berücksichtigt. 



DEADLINE 16.11.2020! Nicht 
verpassen: Digitale Reifegrad 
Messung - Digital Health most 
wired Survey

Wir, d.h. das DKI e.V.(link is external), die AHIME Academy(link is external) und die 
ENTSCHEIDERFABRIK(link is external) schließen unseren 2020er Zyklus
der digitalen Reifegrad Messung am 16.11.2020 zum Deutschen Krankenhaustag(link is external) ab.

Ganz aktuell durch die Fördermittelbeantragung nach Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)(link is external) 
hat die Messung
des digitalen Reifegrades eine neue Wichtigkeit erfahren.

Wir schließen unseren 2020er Zyklus zum 16.11.2020 ab
Nutzen Sie die kommenden drei Wochen und messen Sie hier Ihren digitalen Reifegrad(link is external)

KHZG – Digitaler Reifegrad Wer macht was ?



KHZG – Digitaler Reifegrad Grundlagen

 Zur Ermittlung der digitalen Weiterentwicklung wird ein einheitliches Messsystem für 

den digitalen Reifegrad der Krankenhäuser eingeführt.

 Es wird ein wissenschaftliches Institut mit der Entwicklung eines digitalen 

Reifegradmodells beauftragt ( Beauftragungstermin 28.02.2021 )

 Der Fortschritt der Verbesserung des digitalen Reifegrades wird am 30. Juni 2021 und 

am 30. Juni 2023 per Selbsteinschätzung von den Krankenhäusern gemessen und an 

das BMG (Forschungseinrichtung) gemeldet. 

 Die Übermittlung erfolgt in elektronischer Form nach einer Methode der strukturierten 

Selbsteinschätzungen hinsichtlich des Umsetzungsstandes digitaler Maßnahmen.



Digitaler Reifegrad – Zweck und Zielstellung

 Die Forschungseinrichtung entwickelt u. a. ein Tool, dass den Krankenhäusern für ihre Selbst-

einschätzung zur Verfügung gestellt wird und eine Vergleichbarkeit der ermittelten Reifegrade 

sicherstellt.

 Hierbei soll nicht nur erfasst werden, inwieweit sich der digitale Reifegrad der geförderten 

Krankenhäuser verbessert hat, sondern auch inwieweit die Förderung Anreize für die 

übrigen Krankenhäuser geschaffen hat, Anstrengungen zur Verbesserung ihres digitalen 

Reifegrades zu unternehmen. Aus diesem Grund sind im Rahmen des Forschungsvorhabens 

mindestens die tatsächlich geförderten Krankenhäuser zu Grunde zu legen, möglichst 

jedoch alle Krankenhäuser in Deutschland.



Digitaler Reifegrad, zyklische Fortschrittsprüfung und Malusregelungen

 Die Evaluierung des KHZG hat Aussagen darüber zu treffen, inwiefern durch die Förderung durch den 

Krankenhauszukunftsfonds eine Verbesserung des digitalen Reifegrads der Krankenhäuser 

eingetreten sind. Aus der Auswertung soll sich ergeben, inwieweit die Digitalisierung der 

Krankenhäuser und der Versorgung von Patientinnen und Patienten durch die Förderung verbessert 

werden konnte. (Leistungsanforderungen Forschungseinrichtung)

 Eine Teilnahme all derjenigen KHer, die eine Förderung aus dem Krankenhauszukunftsfond erhalten 

haben, ist im Zuge dessen verpflichtend. 

 Dies gilt auch für KHer für die noch kein positiver Förderbescheid vorliegt, die aber bereits einen Antrag 

eingereicht haben (wäre für alle Berliner KHer der Zustand am 30. Juni 2021)

 Bis zu 2%-iger Abschlag auf den Rechnungsbetrag für jeden voll- und teilstationären Fall ab dem   1. 

Januar 2025  wenn nicht alle Dienste nach §19, Nummer 2 bis 6 bereitgestellt und 



Digitaler Reifegrad – Bedeutung für die Krankenhäuser

 Vergleich von Reifegradstati und -entwicklungen einzelner Kher möglich

 Vergleich von Reifegradstati und -entwicklungen nach peer groups möglich

 Vergleich geförderter zu nicht geförderter Kher möglich

 Branchenüblicher digitaler Reifegrad als neuer Qualitätsstandard ?

 In Verbindung mit §8a BSI Audits mehr als nur Transparenz ?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Automatischer Logoplatzhalter
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